
Gemeinderat 
 

Gemeinde Buchegg   

 

Protokoll der 2. Sitzung vom Mittwoch, 1. Februar 2023, 19:30 bis 22:15 Uhr  
im Gemeinderatszimmer, Mühledorf 

 

 
Vorsitz: 
 

Meyer Verena 
 

Anwesend: Stutz Thomas 
Bartlome Bruno 
Bigolin Ziörjen Christine 
Fischer Niklaus 
Hunninghaus Mark 
Wyss Bernhard 
 

Entschuldigt: 
 

 

Protokoll: Seiler Daniela 
 

  

 
Traktanden 
 
1. Begrüssung 

 
2. Versorgungsplan Alters- und Langzeitpflege - Vernehmlassung (Ch. Bigolin) 

a) Stellungnahme des Gemeinderates 
 

3. Teil GEP Kobirain Aetingen (N. Fischer) 
a) Genehmigung zur Auflage 
b) Beschluss Genehmigung z.Hd. Regierungsrat unter Vorbehalt allfälliger Einsprachen 
 

4. Wasserversorgung allgemein  
Kreditplanung Drainagen (N. Fischer) 
 

5. Veloweg Bibern - Ichertswil (N. Fischer) 
a) Diskussion und Grundsatzentscheid 
 

6. Freigabe der Beiträge im Budget 2023 (Th. Stutz) 
 

7. Wahlen - nö 
a) Einpackerin Wahlbüro 
b) Mitglied Ausschuss Ortsplanung 
c) Mitglied AG Spielplatz 
d) Delegierter im ZV Flurgenossenschaft Limpach (Drainage) 
 

8. Mobilfunk in Buchegg (N. Fischer) - nö 
 

9. Stellenbeschriebe / Pflichtenhefte Gemeindearbeiter - nö 
a) Bereinigung und Genehmigung Inseratevorschlag 
 

10. Fusion Gemeinde Lüterswil-Gächliwil 
Information Terminplan (V. Meyer) 
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11. Protokollgenehmigung 

 
12. Mitteilungen - nö 

 
13. Verschiedenes 

 
14. Pendenzen 
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1. Begrüssung 

 
V. Meyer begrüsst alle Anwesenden zur 2. Gemeinderatssitzung. 
Von der Presse ist niemand anwesend.  
 
Die Traktandenliste wird stillschweigend genehmigt und auf die Traktanden wird eingetreten. 
 
 
2. Versorgungsplan Alters- und Langzeitpflege - Vernehmlassung (Ch. Bigolin) 

a) Stellungnahme des Gemeinderates 
 

Auf nationaler Ebene sieht Artikel 39 des Krankenversicherungsgesetzes (KVG, SR. 832.10) vor, dass die Kantone 
eine Pflegeheimplanung zu erstellen haben. Auf kantonaler Ebene schreibt § 20 des Sozialgesetzes vor, dass der 
Regierungsrat in Zusammenarbeit mit den Einwohnergemeinden die wichtigsten Grundsätze seiner Sozialpolitik in 
den einzelnen sozialen Leistungsfeldern in einer Planung festhält und diese periodisch den veränderten 
Verhältnissen anpasst.  
Die aktuelle Pflegeheimplanung 2020 des Kantons Solothurn ist per 1. Oktober 2013 in Kraft getreten und wird 
nach einer vom Kantonsrat genehmigten Verlängerung um 2 Jahre per 31. Oktober 2023 ausser Kraft treten. 
Gemäss Vorgaben des Regierungsrats (RRB Nr. 2021/615 vom 27.04.2021) soll die daran anschliessende Planung 
nicht mehr nur die Pflegeheime, sondern die gesamte Versorgungskette von ambulanten, intermediären und 
stationären Angeboten umfassen. Dazu gehören:  
 

 Ambulante Angebote: öffentliche und private Spitex-Organisationen sowie selbstständige 
Pflegefachpersonen  

 Intermediäre Angebote: Kurzzeitaufenthalte (im Pflegeheim), Tages- und Nachtstrukturen, betreute 
Wohnformen sowie Information und Beratung  

 Stationäre Angebote: Alters- und Pflegeheime  
 
Ch. Bigolin hat die Vernehmlassung anhand der vorliegenden Unterlagen analysiert und inhaltliche 
Stellungnahmen eingefügt. Sie wird nach der heutigen Diskussion die Vernehmlassung ergänzen und zur 
Einreichung vorbereiten. 
 
Antrag 
Diskussion der Vernehmlassung und Genehmigung der Vernehmlassung.   
 
Beschluss 
Der Gemeinderat genehmigt die Vernehmlassung einstimmig und verdankt Chr. Bigolin die 
Vorbereitungsarbeiten. 
 
 
3. Teil GEP Kobirain Aetingen (N. Fischer) 

a) Genehmigung zur Auflage 
b) Beschluss Genehmigung z.Hd. Regierungsrat unter Vorbehalt allfälliger Einsprachen 
 

Ausgangslage und Begründungen 
Die Planung sowie der Kredit für die GEP Massnahmen Kobirain sind bereits bewilligt. Nun ist auch das Teil-GEP 
für den Neubau der Schmutz- und Regenabwasserleitung vorliegend. 
 
Die Auflage erfolgt während 30 Tagen vom 9. Februar bis 13. März 2023. 
 
V. Meyer schlägt vor, dass der Antrag erweitert wird und zwar die Genehmigung zu Handen des Regierungsrates 
nach Ablauf der Auflagefrist und unter Vorbehalt allfälliger Einsprachen. 
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Antrag 
a) N. Fischer beantragt die Zustimmung zum Teil-GEP für den Neubau der Schmutz- und 

Regenabwasserleitung im Kobirain in Aetingen und die Genehmigung der Auflage.  

b) Der Teil-GWP für den Neubau der Schmutz- und Regenabwasserleitung im Kobirain in Aetingen ist zu 

Handen des Regierungsrates zu genehmigen unter Vorbehalt allfälliger Einsprachen. 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat genehmigt die beiden Anträge einstimmig. 
 
Die Verwaltung wird das Inserat aufgeben und die Unterlagen für die Auflage vorbereiten. 
 
 
4. Wasserversorgung allgemein  

Kreditplanung Drainagen (N. Fischer) 
 

Ausgangslage und Begründung 
In der Budgetphase 2022 wurde es versäumt für das Budget 2023 die Kosten für die weiterführende Planung des 
Projekts «Sanierung landwirtschaftliche Entwässerung 2024-2028» einzugeben.  
Deshalb müssen nun diese Kosten mit einem Antrag im Gemeinderat freigegeben werden. 
Die von der VWKo einstimmig genehmigte Offerte für den Ingenieur für die nächsten Phasen der Planung, welche 
im 2023 erfolgen, liegt vor.. Ein Mitwirkungsanlass findet am Freitag, 3. März 2023 statt. Chr. Ledermann wird 
dieses Projekt noch begleiten, obwohl Markus Kohli die Funktionen als Drainagenverantwortlicher per 1. Januar 
2023 übernommen hat. 
 
Antrag 
N. Fischer beantragt die Zustimmung zum Betrag von CHF 30'000 in der Erfolgsrechnung 2023 (Konto 
8120.3131.00 PWI Projektierung Massnahmenplan Drainagen) für die Weiterführung des Projekts «Sanierung 
landwirtschaftliche Entwässerung». 
 
Beschluss 
Der Gemeinderat genehmigt den Planungskredit einstimmig. 
 
 
5. Veloweg Bibern - Ichertswil (N. Fischer) 

a) Diskussion und Grundsatzentscheid 
 

Ausgangslage und Begründung 
Mit der geplanten ARA Leitung von Bibern nach Ichertswil/Literkofen könnten sich im Bereich Planung und Bau 
Synergien ergeben mit dem angedachten Radweg. Der Ressortleiter Werke sieht hier eine Chance, beide Projekte 
miteinander zu koordinieren und von den Synergien zu profitieren. 
 
Für beide Projekte bedarf es Verhandlungen mit der Gemeinde Lüterkofen-Ichertswil. 
 
Die Chance soll genutzt werden, um möglichst beide Projekte zusammen zu realisieren. Dieser 
Grundsatzentscheid soll im Gemeinderat diskutiert und beschlossen werden, um Klarheit zu schaffen. 
 
Diskussion 
V. Meyer: Bereits im Jahr 2020 hat sich der Gemeinderat dazu geäussert und man war sogar zusammen mit den 
Gemeindevertretern von Lüterkofen-Ichertswil beim Kanton. Anlässlich der Gemeinderatssitzung der Gemeinde 
Lüterkofen-Ichertswil vom 21. September 2020 wird beschlossen und uns anschliessend mitgeteilt, dass sie den 
Teilzonen- und Erschliessungsplan zur Kenntnis nehmen , jedoch jegliche Kostenübernahme ablehnt. Es muss 
sicher nochmals das Gespräch mit den Gemeindevertretern von Lüterkofen-Ichertswil gesucht werden.  
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Antrag 
N. Fischer beantragt die Zustimmung des Gemeinderates zum weiteren Verfolgen des Veloweges Bibern – 
Ichertswil am Bibernbach entlang, kombiniert mit der geplanten ARA-Leitung 

 
 
Beschluss 
Der Gemeinderat ist sich einig, dass das Thema Veloweg kombiniert mit der geplanten ARA-Leitung unbedingt 
weiterverfolgt werden soll.  
 
Vielleicht könnte die Gemeinde Buchegg einen Antrag an die REPLA für einen Unterstützungsbeitrag zum 
geplanten Veloweg stellen. 
 
 
6. Freigabe der Beiträge im Budget 2023 (Th. Stutz) 

 
Ausgangslage 
Die Gemeindeversammlung beschloss an der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2022 das Budget 2023 
mit einem Gesamtaufwand der Erfolgsrechnung von CHF 11'567’280 und die Investitionsrechnung mit Ausgaben 
Verwaltungsvermögen im Umfang von CHF 2’633'800. 
 
Erwägungen 
Damit der Gemeinderat, die Kommissionen sowie die Verwaltung ab 1. Januar 2023 rechtskräftig handeln und 
Ausgaben tätigen können, hat der Gemeinderat die Kredite gemäss Budget 2023 (Erfolgsrechnung und 
Investitionsrechnung) freizugeben. 
 
Antrag an den Gemeinderat 
Th. Stutz beantragt dem Gemeinderat, die budgetierten Ausgaben der Erfolgs- und Investitionsrechnung 2023 im 
Umfang von total CHF 14'201’080 (Erfolgsrechnung CHF 11'567’280 und Investitionsrechnung 
Verwaltungsvermögen CHF 2'633’800) freizugeben. 
 
Beschluss 
Der Gemeinderat genehmigt die Freigabe einstimmig. 
 
Die Gemeindeverwaltung wird die Budgetfreigabe künftig terminieren, dass diese sofort nach dem 
Gemeindeversammlungsbeschluss traktandiert wird. Der Brief zur Budgetfreigabe wird zusammen mit den 
überarbeiteten Budgetunterlagen (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung nach 
Gemeindeversammlungsbeschluss) den Kommissionspräsidien und den Gemeinderäten zugestellt. 
 
7. Wahlen - nö 

a) Einpackerin Wahlbüro 
b) Mitglied Ausschuss Ortsplanung 
c) Mitglied AG Spielplatz 
d) Delegierter im ZV Flurgenossenschaft Limpach (Drainage) 
 

Nicht öffentliches Traktandum 
 
 
8. Mobilfunk in Buchegg (N. Fischer) - nö 

 
Nicht öffentliches Traktandum 
 
 
9. Stellenbeschriebe / Pflichtenhefte Gemeindearbeiter - nö 

 
Nicht öffentliches Traktandum 
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10. Fusion Gemeinde Lüterswil-Gächliwil 

Information Terminplan (V. Meyer) 
 

Die Termine werden besprochen. Der Zeitplan ist sehr eng geschnürt. 

 
 
V. Meyer bittet alle Gemeinderäte, sich die Termine einzutragen. 
 
Welche Person aus dem Gemeinderat Lüterswil-Gächliwil bis zum Ende der Legislatur in den fusionierten 
Gemeinderat kommen wird, ist noch offen. Sicher ist, dass es eine Person aus dem aktuellen Gemeinderat sein 
muss. Anlässlich der nächsten Gemeinderatssitzung sollte dies jedoch bekannt sein. Weitere Infos folgen. 
 
 
11. Protokollgenehmigung 

 
N. Fischer beantragt, dass das Ressort «Informatik» nochmals zu traktandieren ist. Es muss festgelegt werden, 
wer das Ressort übernimmt. 
 
M. Hunninghaus hat diverse Einwände zu Traktandum 3. D. Seiler wird die Passagen neu formulieren. 
 
Beschluss 
Die Genehmigung des Protokolls vom 10. Januar 2023 wird vertagt auf die nächste Sitzung. 
 
 
12. Mitteilungen - nö 

 
Nicht öffentliches Traktandum 
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13. Verschiedenes 

 

 Es gibt keine Wortmeldungen. 
 

Die nächste Sitzung findet am Dienstag, 21. Februar 2023 um 16 Uhr statt. 
 

 
 
 
 
Für das Protokoll 
 
 
 
Die Gemeindepräsidentin: Die Gemeindeschreiberin: 
 
 
 
 
Mühledorf, 10. Februar 2023 
 


